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Amt der Tiroler Landesregierung 
 

||| Verfassungsdienst 
 

An das  
Bundesministerium für  
Wirtschaft und Arbeit 
Stubenring 1 
1011 Wien 

E-Mail Dr. Christian Ranacher 
Telefon: 0512/508-2208 
Telefax: 0512/508-2205 
E-Mail: verfassungsdienst@tirol.gv.at 
DVR: 0059463 
 
 

   

Bundesgesetz, mit dem das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, 
das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und das ORF-Gesetz geändert werden; Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 
Präs.II-1598/17 
18.10.2007 

 

Zu GZ. BMWA-462.201/0004-III/9a/2007 vom 27. Sept. 2007 

 

 

Zum oben angeführten Gesetzentwurf werden aus der Sicht des Landes Tirol grundsätzlich keine 
Einwendungen erhoben. 

Die im Art. 1 Z. 8 des Entwurfs in den §§ 50 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 BMSVG vorgesehenen kompetenz-
deckenden Verfassungsbestimmungen sind aus föderalistischer Sicht kritisch zu sehen. Sie stehen zum 
Bestreben, Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern nur im Zuge einer umfassenden 
Staats- und Verwaltungsreform vorzunehmen, in Widerspruch. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt.  

  

 

Für die Landesregierung: 

 

 

Dr. Liener 
Landesamtsdirektor 
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